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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus (DIE LINKE) vom 26.04.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Amt für Medien 

Auf die Fragen der Drs. 20/168 teilt der Senat Mitte April 2011 mit, dass die 
gesamte Abteilung für Medien in die Senatskanzlei wechselt. Der Frage, wer 
künftig die Aufgabe des Medienkoordinators wahrnehmen wird, wird mit der 
Antwort ausgewichen: „Die Aufgaben des bereits in der letzten Legislaturpe-
riode abgeschafften Medienkoordinators werden mit der Verlagerung des 
Gesamtaufgabenbereichs Medien in die Senatskanzlei unmittelbar von dort 
aus übernommen“. Am Osterwochenende – nur acht Tage später – wurde die 
Hamburger Bevölkerung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die 
„Hamburger Morgenpost“ informiert, dass der Journalist Carsten Brosda Lei-
ter des neuen Amtes für Medien wird.  

Ich frage den Senat: 

1. Wann wurde die oben dargestellte Personalentscheidung getroffen? 

Im April 2011. 

2. Wurde die Stelle ausgeschrieben und wenn nein, warum nicht? 

Nein.  

Nach Nummer IV. 1 der Anordnung über Stellenmitteilungen und Stellenausschreibun-
gen für die Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung vom 6. Januar 2009 (Stel-
lenanordnung) kann der Senat auf eine Ausschreibung verzichten.  

Nach Einschätzung der zuständigen Behörde sind auch bei einer gesonderten Aus-
schreibung der Stelle keine geeigneteren Bewerber beziehungsweise Bewerberinnen 
zu erwarten. 

3. Zu wann wird die Position besetzt? 

Voraussichtlich im Mai 2011. 

4. Wird der neue Leiter ebenfalls in der Hermannstraße 15 sein Büro be-
ziehen? 

Ja. 

5. Wie wird die Position einer/s Leiterin/Leiters für das Amt für Medien do-
tiert? 

Entsprechend der Besoldungsgruppe B 3. 

6. Warum teilte der Senat nicht vorab mit, dass er beabsichtigt, die Leitung 
des Amtes für Medien zu besetzen? 

7. Gibt es weitere Planungen zur Besetzung von Stellen und wenn ja, wann 
werden diese abgeschlossen sein? 

Die Besetzung von Stellen unterliegt der Organisationshoheit des Senats. 


